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Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

32/07 Stempelgebühren Rechtsgebühren Stempelmarken

Norm

ABGB §1090

ABGB §1091

GebG 1957 §33 TP5

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn):Ra 2019/16/0180 B 27.11.2019

Rechtssatz

Im vorliegenden Fall quali zierte das Bundes nanzgericht den revisionsgegenständlichen Pacht- und Servitutsvertrag -

unter Heranziehung von Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes - unter Hervorhebung des primären Zweckes

des Vertrages in der Überlassung der Grund äche zur Errichtung einer Windkraftanlage samt Zugehör als

Bestandvertrag und sah in den im Vertrag geregelten P ichten des Verpächters zur Duldung nicht den für das Wesen

des Vertrages maßgeblichen Hauptregelungsgegenstand. Wirtschaftlicher Zweck des vorliegenden Vertrages sei

o ensichtlich, die Grund ächen im Sinne einer de nierten und genau bezeichneten Erwerbsgelegenheit zu nutzen.

Nach dem Gesamtbild der getro enen Vereinbarung und dem dargelegten wirtschaftlichen Zweck liege ein

Bestandvertrag im Sinn des § 33 TP 5 GebG vor. Darin liegt vor dem zivilrechtlichen Hintergrund keine unvertretbare

Deutung des Vertrages als Bestandvertrag.
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